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den Ministerrat vor oder trifft in sei
nem Auftrag Entscheidungen ein
schließlich der erforderlichen Bi
lanzentscheidungen. Die SPK rich
tet ihre Tätigkeit auf die Leistungs
steigerung im volkswirtschaftlichen 
Maßstab durch sozialistische Inten
sivierung und Rationalisierung zur 
Gewährleistung einer hohen Effekti
vität und Qualität der gesellschaftli
chen Produktion und auf die plan
mäßige Verbesserung der volkswirt
schaftlichen Struktur in Überein
stimmung mit den Möglichkeiten 
und Erfordernissen der sozialisti
schen ökonomischen Integration der 
Mitgliedsländer des RGW sowie un
ter Berücksichtigung der sich verän
dernden außenwirtschaftlichen Be
dingungen. Die SPK hat mit der 
Ausarbeitung und Bilanzierung der 
Pläne die Durchsetzung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts 
zur ständigen Erhöhung der Effekti
vität der gesellschaftlichen Arbeit zu 
sichern und die den volkswirtschaft
lichen Bedingungen entsprechenden 
Ergebnisse von Wissenschaft und 
Technik den Plänen zugrunde zu le
gen. Sie legt mit den Planentwürfen 
dem Ministerrat die den Erforder
nissen der langfristigen Entwicklung 
der Volkswirtschaft und den Ent
wicklungstendenzen von Wissen
schaft und Technik entsprechenden 
Aufgaben zur Durchführung von 
Forschungs- und Entwicklungsar
beiten sowie zur raschen umfassen
den Nutzung der Forschungs- und 
Entwicklungsergebnisse vor. Zur ef
fektiven Gestaltung des volkswirt
schaftlichen Reproduktionsprozes
ses sichert die SPK durch ihre eigene 
Planungstätigkeit und über die Be
zirksplankommissionen die ratio
nelle Standortverteilung der Pro
duktivkräfte in der DDR. Sie leitet 
die Bezirksplankommissionen bei 
der Standortverteilung der Produk
tivkräfte, der territorialen Bilanzie
rung, der Koordinierung der zweig
lichen und territorialen Entwicklung 
sowie bei der Planung der örtlichen

Verantwortungsbereiche für die 
Entwicklung der Arbeits- und Le
bensbedingungen und der Produk
tion in den Territorien an. Die SPK 
ist für die ständige Vervollkomm
nung der Planung der Volkswirt
schaft einschließlich der Erarbeitung 
und Herausgabe der Planmethodik 
(Planungsordnung) sowie für die 
Gewährleistung des dazu erforderli
chen wissenschaftlichen Vorlaufes 
verantwortlich. Die SPK hat im Pro
zeß der Planung und volkswirt
schaftlichen Bilanzierung Haupt
richtungen und Schwerpunkte der 
Zusammenarbeit mit der UdSSR 
und den anderen Mitgliedsländern 
des RGW zur Entwicklung der so
zialistischen ökonomischen Integra
tion sowie der wirtschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Zu
sammenarbeit mit den anderen so
zialistischen Ländern auszuarbeiten. 
Die SPK ist verantwortlich für den 
Gesamtprozeß der Koordinierung 
der Pläne der DDR mit den Mit
gliedsländern des RGW. Sie hat zur 
Koordinierung der Pläne zweiseitige 
Konsultationen mit den Planungsor
ganen der Mitgliedsländer des RGW 
sowie mehrseitige Beratungen im 
Komitee des RGW für die Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Pla
nungstätigkeit unter Einbeziehung 
der zentralen Staatsorgane durchzu
führen. Die SPK bereitet im Auftrag 
des Ministerrates in Zusammenar
beit mit den anderen zuständigen 
zentralen Staatsorganen Regier 
rungsabkommen zu Grundfragen 
der Entwicklung der sozialistischen 
ökonomischen Integration mit den 
Mitgliedsländern des RGW sowie 
zur wirtschaftlichen und wissen
schaftlich-technischen Zusammen
arbeit mit den anderen sozialisti
schen Ländern vor und kontrolliert 
ihre Durchführung.

Staatliches Vertragsgericht 
der DDR: dem Ministerrat der 
DDR unterstelltes zentrales staatli
ches Organ, das die Einhaltung der


